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Vorliegen einer schuldhaft begangenen Pflichtverletzung“ ist im Gesetz 
m it der Beschreibung der A rt der Pflichtverletzung ausgestaltet (vgl. OG 
NJ 1966, S. 760 und OG NJ 1967, S. 290).

Fahrlässige Pflichtverletzungen, durch die fahrlässige V erluste (sub
stantielle Schm älerung des sozialistischen Eigentums) bzw. P roduktions
ausfälle eintreten, sind demzufolge strafrechtlich nicht bedeutsam . In die
sen Fällen sind die disziplinarische oder m aterielle V erantw ortlichkeit 
nach dem GBA oder LPG-Recht die geeigneten Erziehungsm ittel.

Insoweit ist die vorsätzliche Pflichtverletzung sowohl ein einschrän
kendes als auch ein differenzierendes M erkm al im System der rechtlichen 
V erantwortlichkeitsform en fü r Fahrlässigkeit in d e r  Volkswirtschaft. Der 
T äter m ußte also die ihm  un te r den gegebenen U m ständen obliegenden 
beruflichen Pflichten gekannt haben.

M aterielle Verluste, die dadurch verursacht werden, daß einzelnen 
W erktätigen bestim m te Pflichten im Prozeß der A rbeit nicht bekann t
gem acht oder von ihnen vergessen w orden sind, sind h ier strafrechtlich 
nicht relevant (vgl. § 10).

5. S trafrechtliche V erantw ortlichkeit besteht erst dann, w enn bedeu
tende wirtschaftliche Schäden eingetreten sind. Dieses K riterium

differenziert die strafrechtliche V erantw ortlichkeit gegenüber anderen 
schuldhaften Rechtsverletzungen m it m ateriellen Folgen im Bereich der 
W irtschaft und soll verhindern, daß eine Ausweitung der str. V erantw . 
bei fahrlässigem  V erhalten herbeigeführt w ird. Der Um fang und der 
Grad der Schädigungshandlung sind un te r Beachtung der besonderen P ro 
blem atik des Wechsel Verhältnisses objektiver und subjektiver Faktoren 
auf der G rundlage des konkreten Erm ittlungsergebnisses des jeweiligen 
Einzelfalles zu prüfen.

Solche U m stände wie die Bedeutung des jeweils angegriffenen Ob
jekts, die A rt und Weise der Rechtspflichtverletzung, die Rolle und der 
C harakter dieser Rechtspflicht, die V oraussehbarkeit der Folgen und das 
bisherige V erhalten des Täters, insbesondere in der Produktion, sind bei 
der Beurteilung der H andlungen m it zugrunde zu legen.

Das Gesetz o rientiert auf die P rüfung der Schwere des Schadens in 
Beziehung zur jeweiligen W irtschaftseinheit. Innerhalb  eines W irtschafts
zweiges sind w eitgehend einheitliche M aßstäbe anzuwenden, die sich aus 
der Einheit der objektiven und subjektiven Faktoren ergeben, und solche 
U m stände w ie länger anhaltende oder kurzfristig  überw indbare Schäden, 
evtl. Folgeschäden, die w irtschaftliche Bedeutung des beschädigten oder 
zerstörten Gegenstandes bzw. des verursachten wirtschaftlichen Verlustes 
einschließen. Aus der P rüfung der effektiven A usw irkungen muß daher 
die Frage beantw ortet werden, ob eine bedeutende w irtschaftliche Schädi
gung erfolgt ist (vgl. § 165, Anm. 3).

6. Abs. 2 unterscheidet sich von Abs. 1 dadurch, daß
— der vorsätzliche unbefugte Umgang m it P roduktionsm itteln  oder a n 

deren Sachen nicht erfaßt w ird;


